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Hundereglement (HundR) 
  
 
  

 Der Stadtrat von Burgdorf, 
 
gestützt auf das Hundegesetz vom 26. März 2012 sowie auf 

Artikel 38 Ziffer 3 der Gemeindeordnung vom 
26. November 2000 (GO), 

 
beschliesst: 

  
  
  

 I. Hundetaxe 
  
  
 Art. 1 

Taxpflicht und -höhe 1Die Gemeinde erhebt eine Hundetaxe gemäss Art. 13 des kan-
tonalen Hundegesetzes. 

  
 2Taxpflichtig sind die Halterinnen und Halter, welche am 

1. August in der Gemeinde Wohnsitz haben, sofern ihr Hund 
älter als sechs Monate ist. 

  
 3Der Gemeinderat legt die Höhe der Taxe pro Jahr und Hund 

zwischen Fr. 50.00 und Fr. 250.00 in der Gebührenverordnung 
fest. 

  
  
 Art. 2 

Erhebung 1Die Taxe wird jeweils im August per Rechnung erhoben. 

 
  
 Art. 3 

Befreiung 1Es wird keine Hundetaxe erhoben für 
a Hunde, die nach kantonaler Gesetzgebung befreit sind; 
b anerkannte Dienst-, Rettungs- und Therapiehunde. 
 
2Die Taxbefreiung erfolgt, sofern die Spezialausbildung des 

betreffenden Hundes jährlich nachgewiesen ist und der Hund 
entsprechend im Einsatz steht. 
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 Art. 4 

Register 1Die Einwohner- und Sicherheitsdirektion führt ein Register über 
die in der Gemeinde taxpflichtigen Hunde sowie ihre 

Halterinnen und Halter. 
  
  
  

 II. Schlussbestimmungen 
  
  
 Art. 5 

Übergangsbestimmung Für das Jahr 2015 beträgt die Hundetaxe 100 Franken gemäss 

Beschluss des Stadtrates vom 3. November 2014 über das 
Budget 2015. 

  
  
 Art. 6 

Aufhebung von  
Erlassen 

Das Reglement vom 29. Juni 1999 über die Hundetaxe und 

Hundehaltung wird aufgehoben. 

  
  
 Art. 7 

Inkrafttreten Der Gemeinderat setzt dieses Reglement in Kraft. 
  
 Burgdorf, 15. Dezember 2014 
  
  
 NAMENS DES STADTRATES 

Christine Meier, Präsidentin 
Roman Schenk, Stadtschreiber 

  
  
Bescheinigung Der Beschluss wurde im Anzeiger für Burgdorf und Umgebung 

Nr. 51 vom 18. Dezember 2014 öffentlich bekannt gemacht. Von 

der Möglichkeit zur Ergreifung des fakultativen Referendums 
(Volksabstimmung) wurde nicht Gebrauch gemacht. 

  
  
Inkraftsetzung Der Gemeinderat setzt das Hundereglement rückwirkend auf 

den 1. Januar 2015 in Kraft. 
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 Teilrevision vom 8. Februar 2016 
  

 Der Gemeinderat hat am 8. Februar 2016 in eigener Kompetenz 
die folgenden begrifflichen Anpassungen im Reglement gestützt 

auf übergeordnetes Recht beschlossen: 
  

Änderungen Artikel 5 
  
Inkrafttreten Das Reglement wird auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt. 
  
  
  
 Teilrevision vom 17. Mai 2021 

  
 Der Stadtrat hat am 17. Mai 2021 die folgenden Änderungen des 

Reglements beschlossen: 
  

Änderungen Artikel 1 Absatz 1, 2 und 3, Artikel 2 Absatz 1 und 2, Artikel 3 
Absatz 1, Artikel 4 Absatz 1, 2 und 3 

  
Bescheinigung Der Beschluss wurde im Anzeiger für Burgdorf und Umgebung 

Nr. 20 vom 20. Mai 2021 bekannt gemacht. Von der Möglichkeit 
zur Ergreifung des fakultativen Referendums (Volksabstimmung) 

wurde nicht Gebrauch gemacht. 
  

Inkrafttreten Das Reglement wird auf den 1. August 2021 in Kraft gesetzt. 
 
 


